
Bitte beachten Sie die umseitigen wichtigen Auszüge aus der Satzung 

 
BEITRITTSERKLÄRUNG  

 

Name/Firma 
 
 

Vorname 
 
 

Bei Firma Ansprechpartner 

PLZ, Ort 
 
 

Straße 
 
 

Geburtsdatum (für Einzelpersonen) 

Telefon 
 
Mobilfunk 

Telefax 
 
E-Mail 

Beginn der selbst.Tätigkeit/ 
Gründungsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
 
 
 

Mobil-Funk Internet 
E-Mail 

Handelsregistereintrag 
ja                        nein  

 Versicherungskaufmann  Bausparkaufmann Einzelkaufmann  

Versicherungsfachmann/-fachfrau (BWV)  ja        
Oder welche andere Qualifikation haben Sie? (Bitte Nachweis in Kopie beifügen) 

 
 
Der Jahresbeitrag beträgt bei einer Bestandgröße (bitte ankreuzen) 

□ bis 250.000 EUR 35,00 EUR □ bis 500.000 EUR 50,00 EUR 

□ > 500.000 EUR 60,00 EUR 
 
Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 25,00 Euro 

□ Ich beantrage die Mitgliedschaft ab dem __.__.200_ in der Interessenvertretung 
der selbständigen Versicherungsvermittler der Feuersozietät ▪ Öffentliche Leben e. V. 
 

Lastschriftermächtigung (Voraussetzung für Mitgliedschaft) 
 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir die ISVF widerruflich, den von mir/uns zu entrichteten jährlichen 
Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres  
 
Girokontos Nr.   ____________________________ 
  
bei (Kreditinstitut)  _____________________________ BLZ ____________________ 
 
durch Lastschrift einzuziehen Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht 
seitens des kontoführenden Kreditinstituts (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen sind im 
Lastschriftverfahren nicht möglich. 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Datum / Unterschrift(en)    Datum / Unterschrift(en) ( Lastschriftvereinbarung) 
 
 



Bitte beachten Sie die umseitigen wichtigen Auszüge aus der Satzung 

 
 

Wichtige Bestimmungen aus der Satzung Interessenvertretung der selbständigen Versicherungsvermittler der 
Feuersozietät ▪ Öffentliche Leben e. V. 

 
§ 2 Vereinszweck 

Der Verein bezweckt die Wahrung der beruflichen Interessen seiner Mitglieder, insbesondere durch Pflege der kollegialen Gemeinschaft und Regelung und 
Förderung der Zusammenarbeit mit der Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung AG und Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG, deren 
Kooperationspartnern sowie der Konzernmutter und deren Konzerntöchtern. Der Verein ist berechtigt, im Interesse der Mitglieder berufliche und soziale 
Förderungs- und Vorsorgeeinrichtungen und -maßnahmen zu schaffen. Hierzu gehört auch der Abschluss von Gruppenversicherungsverträgen für die Mitglieder. 
Der Verein enthält sich jeder parteipolitischen Betätigung. Der Verein bezweckt keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und verwendet Überschüsse 
ausschließlich zu satzungsgemäßen Zwecken. 

§ 3 Mitgliedschaft / § 3.1 Ihr Erwerb 
1.    Beitrittsberechtigt sind natürliche und juristische Personen sowie Personenvereinigungen, die als hauptberufliche, selbständige Vertretungen mit 
 mindestens einem der im Paragraph 2 genannten Unternehmen einen Vermittlungsvertrag geschlossen haben. 
2.    Die Aufnahme erfolgt nach einem schriftlichen Antrag des Interessenten durch den Vorstand. Die Mitgliedschaft ist unbefristet. 
3.    Gegen eine Ablehnung, die ohne Begründung ausgesprochen werden kann, kann der Abgelehnte innerhalb zwei Wochen schriftlich Einspruch einlegen. Gibt 

der Vorstand dem Einspruch nicht statt, entscheidet darüber die nächste Mitgliederversammlung. 
 

§ 3.3 Ihre Beendigung 
1. Die Mitgliedschaft endet durch Aufgabe der Tätigkeit bei den vorgenannten Unternehmen 
2. Die Mitgliedschaft endet ferner durch Austritt, Ausschluss oder Tod 
3. Der Austritt bedarf einer schriftlichen Kündigung. Er ist nur zum Jahresende zulässig. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. 
4. Ein Mitglied kann durch den Vorstand ausgeschlossen werden, wenn es die Vereinsinteressen gröblich verletzt, oder wenn es seine Verpflichtungen dem 

Verein gegenüber nicht innerhalb angemessener Frist nachkommt. Der Ausgeschlossene kann innerhalb von 4 Wochen schriftlich Einspruch einlegen. Gibt 
der Vorstand dem Einspruch nicht statt, entscheidet hierüber die nächste Mitgliederversammlung. 

5. Entgegen der in § 3.3 Pkt. 1 beschriebenen Beendigung der Mitgliedschaft kann ein Mitglied, welches seine Tätigkeit aus Alters- oder gesundheitlichen 
Gründen aufgegeben hat, auf eigenen Wunsch passives Mitglied des Vereins werden.   
 
Eine anteilige Rückerstattung der Jahresbeiträge aus den unter § 3.3 Pkt. 1) und 2) aufgeführten Gründen erfolgt nicht. 
 

§ 4 Aufnahmegebühr und Beiträge 
1. Durch die Wahrnehmung seiner Aufgaben entstehen dem Verein Kosten, die durch einen jährlichen Beitrag der Mitglieder gedeckt werden. Die Höhe der 

Mitgliedsbeiträge und der einmaligen Aufnahmegebühr wird alljährlich von der Hauptversammlung beschlossen. 
2. Der Vorstand hat das Vorschlagsrecht zur Höhe der Beiträge und der Aufnahmegebühr, die Entscheidung hierüber fällt die Mitgliederversammlung durch 

einfache Mehrheit. 
3. Die Beiträge sind  stets Jahresbeiträge und jeweils im Januar für ein Jahr im Voraus zu bezahlen. Bei Eintritt innerhalb des Geschäftsjahres ist der 

anteilige Jahresbeitrag zu entrichten. 
4. Für außergewöhnliche Ausgaben können die benötigten Gelder im Umlageverfahren erhoben werden, die Entscheidung hierüber fällt die 

Mitgliederversammlung durch einfache Mehrheit. 

5. Der Vorstand kann Aufnahmegebühren und Beiträge stunden, ermäßigen und erlassen. 

 
BVK und Vertretervereinigungen ergänzen sich in ihren 
Aufgaben für die selbständigen Versicherungs- und 
Bausparkaufleute, die als Einfirmenvertreter tätig sind. 
Beide zusammen bieten mehr, als die Summe ihrer 
einzelnen Tätigkeiten und Aktivitäten ausmacht. 

 Ich beantrage die Mitgliedschaft im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) ab dem 1._________ 
 
Jahresmitgliedsbeiträge 

Verbands-
gruppe 

Brutto-
einnahmen

 Beitrag Beitrag für Exis-
tenzgründer*) 

I bis 76.000 €  230 € 115 € 

II über 76.000 
€

 332 € 115 € 

 
Das Geschäftsjahr läuft vom 1.1. bis 31.12. Bei Eintritt nach dem 1.1. ist nur der anteilige Jahresbeitrag zu zählen. 
 
*) Für Existenzgründer gilt ein Beitrag in Höhe von 50 % des Beitrages in der Verbandsgruppe I für ein Jahr zuzüglich des    angebrochenen 
Jahres, in dem die Mitgliedschaft erworben wird. Existenzgründer sind Einzelpersonen sowie juristische Personen, die erstmalig im 
Versicherungsvermittlergewerbe tätig sind und die spätestens im Jahr nach der Gründung die ordentliche Mitgliedschaft im BVK erwerben. 
Die Rechte und Pflichten der Mitglieder sind in der vom Registergericht (Amtsgericht Bonn Nr. 2159) genehmigten Verbandssatzung 
niedergelegt. 
 
_______________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift 

 
Ihre Angaben werden wir dem Bundesdatenschutzgesetz entsprechend behandeln. 
 
Ermächtigung zum Einzug des BVK-Mitgliedsbeitrages 
 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir den BVK widerruflich, den von mir/uns zu entrichteten jährlichen Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten 
meines/unseres Girokontos Nr. ____________________bei (genaue Bezeichnung des kontoführenden 
Kreditinstituts)_____________________________________BLZ ______________durch Lastschrift einzuziehen Wenn mein/unser Konto 
die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Teileinlösungen sind im Lastschriftverfahren nicht möglich. 
 
_________________________________________________ 
Unterschrift(en) 


